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Kantonale Arbeitslosenkasse
Zweigstelle Brig
Viktoriastrasse 15
3900 Brig

Kontakt 
 027 606 15 01
 alk-brig@admin.vs.ch
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DIE KANTONALE 
ARBEITSLOSENKASSE

Information 
an ausländische 

Arbeitnehmende
Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen 

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gerne zur Verfügung.

 www.vs.ch/alk

Was ist zu tun, 

damit Sie das 

Formular U  
erhalten?

begleitet und unterstützt Sie
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Damit wir die 
Bescheinigung 

möglichst rasch 
aushändigen 

können, sind uns
 alle 

unten erwähnte
n Unterlagen 

per Post, per E
-Mail 

(alle Dokument
e als .pdf 

im Anhang) ode
r persönlich 

am Schalter ein
zureichen.

Was ist zu tun, damit Sie das Formular U1 erhalten?

Folgende Unterlagen sind zur Erstellung der Bescheinigung U1 notwendig:

 Das Formular «Antrag auf Ausstellung eines PD U1» vollständig 
 ausgefüllt (Formular kann auf www.vs.ch/alk - Ausländische 
 Arbeitnehmende - Wie erhalte ich das Formular PDU1).

 Das Formular «Arbeitgeberbescheinigung international» inkl. 
 Lohnabrechnungen von jedem Ihrer Arbeitgeber in der Schweiz 
 (Die meisten Arbeitgeber haben bereits solche Formulare, ansonsten 
 auf www.vs.ch/alk herunter laden).

 Eine Kopie des Arbeitsvertrages sowie des Kündigungsschreibens, 
 falls vorhanden.

 Eine Kopie Ihres Reisepasses oder Ihrer Identitätskarte, sowie Ihre 
 genaue Adresse im Ausland.

 

Formular U1

Das Formular U1 dient zur Bescheinigung Ihrer Versicherungs- oder 
Beschäftigungszeiten aus unselbständiger Erwerbstätigkeit in der 
Schweiz. 

Diese Bescheinigung benötigen Sie, wenn Sie die Schweiz verlassen und 
sich in einem Land der Europäischen Union arbeitslos melden.

Wo erhalten Sie das Formular U1?

Egal wo Sie in der Schweiz gearbeitet haben, unsere Kasse kann 
Ihnen das Formular U1 erstellen. 

Falls Sie bereits Leistungen der Arbeitslosenversicherung in der Schweiz 
bezogen haben, ist diejenige Arbeitslosenkasse zuständig, welche die 
Leistungen ausrichtete.
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